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1. Geltungsbereich 

1.1 Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen (nachfolgend "AGB") des Heiko Patzer, handelnd unter "smb 
Seilspielgeräte GmbH Berlin in Hoppegarten" (nachfolgend "Verkäufer"), gelten für alle Verträge zur Lieferung 
von Waren, die ein Unternehmer (nachfolgend "Kunde") mit dem Verkäufer unter Verwendung von 
Fernkommunikationsmitteln (z. B. Telefon, Fax, E-Mail, Brief) ausschließlich durch individuelle 
Kommunikation abschließt. Hiermit wird der Einbeziehung von eigenen Bedingungen des Kunden 
widersprochen, es sei denn, es ist etwas anderes vereinbart. 

1.2 Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten auch ausschließlich, wenn der Verkäufer in Kenntnis 
entgegenstehender oder von diesen Bedingungen abweichender Bedingungen des Kunden die Lieferung an 
diesen ohne besonderen Vorbehalt ausführt. 
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1.3 Unternehmer im Sinne dieser AGB ist eine natürliche oder juristische Person oder eine rechtsfähige 
Personengesellschaft, die bei Abschluss eines Rechtsgeschäfts in Ausübung ihrer gewerblichen oder 
selbständigen beruflichen Tätigkeit handelt. 

1.4 Unternehmer im Sinne dieser AGB sind auch Behörden oder sonstige Einrichtungen des öffentlichen 
Rechts, wenn diese bei Vertragsschluss ausschließlich privatrechtlich handeln. 

1.5 Die Geltung der Verdingungsordnung für Bauleistungen Teil B (VOB/B) wird ausgeschlossen. 

 

 

2. Vertragsschluss 

Der Kunde kann per Telefon, Fax, E-Mail, Brief oder über ein ggf. auf der Website des Verkäufers 
vorgehaltenes Online-Kontaktformular eine unverbindliche Anfrage auf Abgabe eines Angebots an den 
Verkäufer richten. Der Verkäufer lässt dem Kunden auf dessen Anfrage hin per E-Mail, Fax oder Brief, ein 
verbindliches Angebot zum Verkauf der vom Kunden zuvor ausgewählten Ware aus dem Warensortiment des 
Verkäufers zukommen. Dieses Angebot kann der Kunde durch eine gegenüber dem Verkäufer abzugebende 
Annahmeerklärung per Fax, E-Mail oder Brief oder durch Zahlung des vom Verkäufer angebotenen 
Kaufpreises innerhalb einer vom Verkäufer im Angebot genannten angemessenen Annahmefrist annehmen, 
wobei für die Berechnung der Frist der Tag des Angebotszugangs nicht mitgerechnet wird. Für die Annahme 
durch Zahlung ist der Tag des Zahlungseingangs beim Verkäufer maßgeblich. Fällt der letzte Tag der Frist zur 
Annahme des Angebots auf einen Samstag, Sonntag, oder einen am Sitz des Kunden staatlich anerkannten 
allgemeinen Feiertag, so tritt an die Stelle eines solchen Tages der nächste Werktag. Nimmt der Kunde das 
Angebot des Verkäufers innerhalb der vorgenannten Frist nicht an, so ist der Verkäufer nicht mehr an sein 
Angebot gebunden und kann wieder frei über die Ware verfügen. Der Verkäufer ist berechtigt, den Vertrag zu 
widerrufen, wenn sich die Angaben des Kunden als unrichtig oder unvollständig erweisen und eine 
ordnungsgemäße Vertragserfüllung dadurch unmöglich wird. 

 

 

3. Preise und Zahlungsbedingungen 

3.0 Eine verbindliche Preisfestlegung erfolgt erst durch schriftliche Auftragsbestätigung durch den Verkäufer 
und unter dem Vorbehalt, dass die der Auftragsbestätigung zugrunde gelegten Auftragsdaten unverändert 
bleiben. 

3.1 Die angegebenen Preise des Verkäufers sind Nettopreise und verstehen sich zuzüglich der gesetzlichen 
Umsatzsteuer. Verpackungs- und Versandkosten, Verladung, Versicherung (insbesondere 
Transportversicherung), Zölle und Abgaben werden gegebenenfalls gesondert berechnet. 

3.2 Dem Kunden stehen verschiedene Zahlungsmöglichkeiten zur Verfügung, die ihm im Angebot des 
Verkäufers mitgeteilt werden. 

3.3 Bei Lieferungen in Länder außerhalb der Europäischen Union können im Einzelfall weitere Kosten 
anfallen, die der Verkäufer nicht zu vertreten hat und die vom Kunden zu tragen sind. Hierzu zählen 
beispielsweise Kosten für die Geldübermittlung durch Kreditinstitute (z. B. Überweisungsgebühren, 
Wechselkursgebühren) oder einfuhrrechtliche Abgaben bzw. Steuern (z.B. Zölle). Solche Kosten können in 
Bezug auf die Geldübermittlung auch dann anfallen, wenn die Lieferung nicht in ein Land außerhalb der 
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Europäischen Union erfolgt, der Kunde die Zahlung aber von einem Land außerhalb der Europäischen Union 
aus vornimmt. 

3.4 Soweit nichts anderes vereinbart ist, ist die Vergütung in vollem Umfang bei Lieferung bzw. Abnahme 
fällig. Der Kunde kommt ohne weitere Erklärungen vom Verkäufer zehn Tage nach dem Fälligkeitstag in 
Verzug, soweit er nicht bezahlt hat. Kommt der Kunde mit mehr als zwei aufeinander folgenden Zahlungen in 
Verzug, wird der gesamte Restbetrag sofort fällig. Im Falle des Vorhandenseins von Mängeln steht dem 
Kunden ein Zurückbehaltungsrecht nicht zu, es sei denn, die Lieferung ist offensichtlich mangelhaft bzw. 
dem Kunden steht offensichtlich ein Recht zur Verweigerung der Abnahme der Arbeiten zu. In einem solchen 
Fall ist der Kunde nur zur Zurückbehaltung berechtigt, soweit der einbehaltene Betrag im angemessenen 
Verhältnis zu den Mängeln und den voraussichtlichen Kosten der Nacherfüllung (insbesondere einer 
Mangelbeseitigung) steht. Der Kunde ist nicht berechtigt, Ansprüche und Rechte wegen Mängeln geltend zu 
machen, wenn er fällige Zahlungen nicht geleistet hat und soweit der fällige Betrag (einschließlich etwaig 
geleisteter Zahlungen) in einem angemessenen Verhältnis zu dem Wert der – mit Mängeln behafteten – 
Lieferung bzw. Arbeiten steht. 

3.5 Ist Vorauskasse per Banküberweisung vereinbart, ist die Zahlung sofort nach Vertragsabschluss fällig, 
sofern die Parteien keinen späteren Fälligkeitstermin vereinbart haben. 

3.6 Verweigert der Kunde Vorauszahlung oder Sicherheit, so kann der Verkäufer vom Vertrag zurücktreten 
und Schadensersatz geltend machen. 

3.7 Bei Auswahl der Zahlungsart Rechnungskauf wird der Kaufpreis fällig, nachdem die Ware geliefert und in 
Rechnung gestellt wurde. Der Verkäufer behält sich vor, die Zahlungsart Rechnungskauf nur bis zu einem 
bestimmten Bestellvolumen anzubieten und diese Zahlungsart bei Überschreitung des angegebenen 
Bestellvolumens abzulehnen. In diesem Fall wird der Verkäufer den Kunden auf eine entsprechende 
Zahlungsbeschränkung hinweisen. 

3.8 Eine Zahlung gilt als eingegangen, sobald der Gegenwert einem der Konten des Verkäufers 
gutgeschrieben wurde. Im Falle des Zahlungsverzuges hat der Verkäufer Anspruch auf Verzugszinsen in 
Höhe von 10 Prozentpunkten über dem jeweiligen Basiszinssatz. Die übrigen gesetzlichen Rechte des 
Verkäufers im Falle eines Zahlungsverzuges des Kunden bleiben hiervon unberührt. Sofern Forderungen 
überfällig sind, werden eingehende Zahlungen zunächst auf eventuelle Kosten und Zinsen, sodann auf die 
älteste Forderung angerechnet. 

3.9 Ist der Kunde mit der Zahlung in Verzug, steht es dem Verkäufer frei, die weitere Erfüllung des Vertrages 
abzulehnen. 

3.10 Sollten nicht vorhersehbare Kostenerhöhungen eintreten (z.B. Währungsschwankungen, unerwartete 
Preiserhöhungen der Lieferanten etc.) ist der Verkäufer berechtigt, die Preiserhöhung an den Kunden 
weiterzugeben. Dies gilt jedoch nur, wenn die Lieferung vereinbarungsgemäß später als vier Monate nach 
dem Vertragsschluss erfolgen soll. 

3.11 Konstruktionszeichnungen, Werkzeuge, Muster und ähnliche Vorarbeiten, die vom Kunden veranlasst 
sind, werden auch dann berechnet, wenn der Auftrag nicht erteilt wird. Insoweit gelten diese Bedingungen 
bereits vor Auftragserteilung. 

3.12 Der Verkäufer ist berechtigt, bei Kleinstaufträgen unter einem Netto-Warenwert von 100,00 EUR einen 
Mindermengenzuschlag zu berechnen. 
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4. Liefer- und Versandbedingungen 

4.1 Die Lieferung von Waren erfolgt auf dem Versandweg an die vom Kunden angegebene Lieferanschrift, 
sofern nichts anderes vereinbart ist. 

4.2 Bei Waren, die per Spedition geliefert werden, erfolgt die Lieferung "frei Bordsteinkante", also bis zur 
Lieferadresse nächstgelegenen öffentlichen Bordsteinkante, sofern nichts anderes vereinbart ist. 

4.3 Der Verkäufer ist zu Teillieferungen berechtigt, soweit dies dem Kunden zumutbar ist. Im Falle von 
zulässigen Teillieferungen ist der Verkäufer berechtigt, auch Teilrechnungen zu stellen. 

4.4 Der Verkäufer behält sich das Recht vor, im Falle nicht richtiger oder nicht ordnungsgemäßer 
Selbstbelieferung vom Vertrag zurückzutreten. Dies gilt nur für den Fall, dass die Nichtlieferung nicht vom 
Verkäufer zu vertreten ist und dieser mit der gebotenen Sorgfalt ein konkretes Deckungsgeschäft mit dem 
Zulieferer abgeschlossen hat. Der Verkäufer wird alle zumutbaren Anstrengungen unternehmen, um die Ware 
zu beschaffen. Im Falle der Nichtverfügbarkeit oder der nur teilweisen Verfügbarkeit der Ware wird der Kunde 
unverzüglich informiert und die Gegenleistung unverzüglich erstattet. 

4.5 Die vom Verkäufer angegebenen Lieferzeiten rechnen ab dem Versanddatum der Ware, d.h. wenn die 
Ware zu diesem Zeitpunkt das Werk verlässt oder die Lieferbereitschaft dem Kunden mitgeteilt wird.  

4.6 Die vereinbarte Lieferfrist gilt stets nach Klärung sämtlicher technischer und kaufmännischer 
Einzelheiten. Insoweit handelt es sich grundsätzlich um unverbindliche Lieferfristen. Um verbindliche 
Liefertermine handelt es sich ausschließlich dann, wenn der Liefertermin schriftlich gegenüber dem Kunden 
als verbindlich bestätigt worden ist.  

4.7 Ist für die Herstellung des Werkes oder für die Durchführung der Lieferung eine Handlung des Kunden 
erforderlich, so beginnt die Lieferfrist erst mit der vollständigen Ausführung dieser Handlung durch den 
Kunden.  

4.8 Bei Überschreiten der Lieferfrist hat der Kunde eine angemessene Nachfrist zu gewähren, die drei 
Wochen nicht unterschreiten darf.  

4.9 Wird die Lieferfrist einschließlich der angemessenen Nachfrist nicht eingehalten, haftet der Verkäufer 
ausschließlich für den Rechnungswert der Warenmenge, die nicht fristgerecht geliefert wurde, maximal in 
Höhe des negativen Interesses.  

4.10 Höhere Gewalt, Betriebsstörungen und ähnliche unvorhersehbare und vom Verkäufer nicht zu 
vertretende Umstände entbinden den Verkäufer von der Einhaltung der Lieferfristen für die Dauer der 
Betriebsstörung. In diesen Fällen ist der Kunde insbesondere nicht berechtigt, vom Vertrag zurückzutreten 
und / oder Schadensersatz geltend zu machen. 

4.11 Die Gefahr des zufälligen Untergangs und der zufälligen Verschlechterung der verkauften Ware geht auf 
den Kunden über, sobald der Verkäufer die Sache dem Spediteur, dem Frachtführer oder der sonst zur 
Ausführung der Versendung bestimmten Person oder Anstalt ausgeliefert hat. Dies gilt auch dann, wenn der 
Verkäufer die Kosten des Transportes trägt. Eine Transportversicherung erfolgt nur auf besonderen Wunsch 
und auf Rechnung des Kunden. Schuldet der Verkäufer die Aufstellung und Montage, geht die Gefahr mit der 
Beendigung der Aufstellungs- und Montagearbeiten und der Übergabe an den Kunden über. 
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4.12 Für den Fall, dass sich der Versand der Ware an den Kunden aus Gründen, die dieser zu vertreten hat, 
verzögert, erfolgt der Gefahrübergang bereits mit Anzeige der Versandbereitschaft an den Kunden. Eventuell 
anfallende Lagerkosten hat nach Gefahrübergang der Kunde zu tragen. 

 

 

5. Höhere Gewalt 

Im Falle von Ereignissen höherer Gewalt, die sich auf die Vertragserfüllung auswirken, ist der Verkäufer 
berechtigt, die Lieferung um die Dauer der Behinderung hinauszuschieben und bei längerfristigen 
Verzögerungen ganz oder teilweise zurückzutreten, ohne dass hieraus irgendwelche Ansprüche gegen den 
Verkäufer hergeleitet werden können. Als höhere Gewalt gelten alle für den Verkäufer unvorhersehbaren 
Ereignisse oder solche, die – selbst wenn sie vorhersehbar waren – außerhalb des Einflussbereichs des 
Verkäufers liegen und deren Auswirken auf die Vertragserfüllung durch zumutbare Bemühungen des 
Verkäufers nicht verhindert werden können. Etwaige gesetzliche Ansprüche des Kunden bleiben unberührt. 

 

 

6. Verzögerung der Leistung auf Wunsch des Kunden 

Werden Versand oder Zustellung der Ware auf Wunsch des Kunden nach Anzeige der Versandbereitschaft 
über die vereinbarte Lieferwoche hinaus verzögert, kann dem Kunden für jede weitere angefangene 
Kalenderwoche Lagergeld in Höhe von 0,5 % des Kaufpreises berechnet werden. Der Nachweis eines 
höheren oder niedrigeren Schadens bleibt den Vertragsparteien unbenommen. 

 

 

7. Eigentumsvorbehalt 

7.1 Der Verkäufer behält sich bis zur vollständigen Bezahlung des geschuldeten Kaufpreises das Eigentum 
an der gelieferten Ware vor. Weiterhin behält sich der Verkäufer das Eigentum an der gelieferten Ware bis zur 
Erfüllung aller seiner Ansprüche aus der Geschäftsbeziehung mit dem Kunden vor. 

7.2 Im Falle der Verarbeitung der gelieferten Ware gilt der Verkäufer als Hersteller und erwirbt Eigentum an 
der neu entstehenden Ware. Erfolgt die Verarbeitung zusammen mit anderen Materialien, erwirbt der 
Verkäufer Eigentum im Verhältnis der Rechnungswerte seiner Ware zu denen der anderen Materialien. Ist im 
Falle der Verbindung oder Vermischung der Ware des Verkäufers mit einer Sache des Kunden diese als 
Hauptsache anzusehen, geht das Miteigentum an der Sache in dem Verhältnis des Rechnungswertes der 
Ware des Verkäufers zum Rechnungs- oder mangels eines solchen zum Verkehrswert der Hauptsache - auf 
den Verkäufer über. Der Kunde gilt in diesen Fällen als Verwahrer. 

7.3 Im Falle der Rücknahme der Ware trägt der Kunde die Kosten für Transport, Lagerung und mögliche 
Wertminderungen der Ware. 

7.4 Gegenstände unter Eigentums- oder Rechtsvorbehalt darf der Kunde weder verpfänden noch 
sicherungsübereignen. Dem Kunden ist nur als Wiederverkäufer eine Weiterveräußerung im gewöhnlichen 
Geschäftsgang unter der Bedingung gestattet, dass dem Verkäufer vom Kunden dessen Ansprüche gegen 
seine Abnehmer im Zusammenhang mit der Weiterveräußerung wirksam abgetreten worden sind und der 
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Kunde seinem Abnehmer das Eigentum unter Vorbehalt der Zahlung überträgt. Der Kunde tritt durch den 
Vertragsabschluss seine Ansprüche im Zusammenhang mit solchen Veräußerungen gegen seine Abnehmer 
sicherungshalber an den Verkäufer ab, der diese Abtretung gleichzeitig annimmt. 

7.5 Der Kunde hat Zugriff auf die im Eigentum oder Miteigentum des Verkäufers stehende Ware oder auf die 
abgetretenen Forderungen sofort mitzuteilen. Er hat an den Verkäufer abgetretene, von ihm eingezogene 
Beträge sofort an den Verkäufer abzuführen, soweit dessen Forderung fällig ist. 

7.6 Soweit der Wert der Sicherungsrechte des Verkäufers die Höhe der gesicherten Ansprüche um mehr als 
10% übersteigt, wird der Verkäufer auf Wunsch des Kunden einen entsprechenden Anteil der 
Sicherungsrechte freigeben. 

7.7 Verbindet der Kunde den Liefergegenstand oder die Neuware mit Grundstücken, so tritt er, ohne dass es 
weiterer besonderer Erklärungen bedarf, auch seine Forderung, die ihm als Vergütung für die Verbindung 
zusteht, in Höhe des Betrages ab, der dem vom Verkäufer in Rechnung gestellten Preis des 
Liefergegenstandes entspricht. 

7.8 Bis auf Widerruf ist der Kunde zur Einziehung der gemäß dieser Ziffer 7 (Eigentumsvorbehalt) an den 
Verkäufer abgetretenen Forderungen befugt. Der Kunde wird auf die abgetretenen Forderungen geleistete 
Zahlungen bis zur Höhe der gesicherten Forderung unverzüglich an den Verkäufer weiterleiten. Bei Vorliegen 
berechtigter Interessen, insbesondere bei Zahlungsverzug, Zahlungseinstellung, Antrag auf Eröffnung oder 
Eröffnung eines Insolvenzverfahrens, Wechselprotest oder begründeten Anhaltspunkten für eine 
Überschuldung oder drohende Zahlungsunfähigkeit des Kunden, ist der Verkäufer berechtigt, die 
Einziehungsbefugnis des Auftraggebers zu widerrufen. Außerdem kann der Verkäufer nach vorheriger 
Androhung unter Einhaltung einer angemessenen Frist die Sicherungsabtretung offenlegen, die abgetretenen 
Forderungen verwerten sowie die Offenlegung der Sicherungsabtretung durch den Kunden gegenüber den 
Abnehmern verlangen.  

7.9 Bei Glaubhaftmachung eines berechtigten Interesses hat der Kunde dem Verkäufer die zur 
Geltendmachung von dessen Rechten gegen die Abnehmer erforderlichen Auskünfte zu erteilen und die 
erforderlichen Unterlagen auszuhändigen.  

7.10 Während des Bestehens des Eigentumsvorbehalts ist dem Kunden eine Verpfändung oder 
Sicherungsübereignung untersagt. Bei Pfändungen, Beschlagnahme oder sonstigen Verfügungen oder 
Eingriffen Dritter hat der Kunde den Verkäufer unverzüglich zu benachrichtigen. Die Weiterveräußerung des 
Liefergegenstandes oder der Neuware ist nur Wiederverkäufern im ordentlichen Geschäftsgang und nur unter 
den Bedingungen gestattet, dass die Zahlung des Gegenwertes des Liefergegenstandes an den Kunden 
erfolgt. Der Kunde hat mit dem Abnehmer auch zu vereinbaren, dass erst mit dieser Zahlung der Abnehmer 
Eigentum erwirbt.  

7.11 Soweit der realisierbare Wert aller Sicherungsrechte, die dem Verkäufer zustehen, die Höhe aller 
gesicherten Ansprüche um mehr als 10% übersteigt, wird der Verkäufer auf Wunsch des Auftraggebers 
einen entsprechenden Teil der Sicherungsrechte freigeben. Es wird vermutet, dass die Voraussetzungen des 
vorstehenden Satzes erfüllt sind, wenn der Schätzwert der dem Verkäufer zustehenden Sicherheiten 150% 
des Wertes der gesicherten Ansprüche erreicht oder übersteigt. Dem Verkäufer steht die Wahl bei der 
Freigabe zwischen verschiedenen Sicherungsrechten zu.  

7.12 Bei Pflichtverletzungen des Kunden, insbesondere bei Zahlungsverzug, ist der Verkäufer auch ohne 
Fristsetzung berechtigt, die Herausgabe des Liefergegenstandes bzw. der Neuware zu verlangen und/oder – 
erforderlichenfalls nach Fristsetzung – vom Vertrag zurückzutreten; der Kunde ist zur Herausgabe 
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verpflichtet. Im Herausgabeverlangen des Liefergegenstandes/der Neuware liegt keine Rücktrittserklärung 
von dem Verkäufer, es sei denn, dies wird ausdrücklich erklärt.  

7.13 Sachen, die vom Verkäufer dem Kunde zur Verfügung gestellt wurden und die nicht Bestandteil der 
Werkleistung als solcher sind (z. B. Entwürfe, Konstruktionszeichnungen, Werkzeuge usw.), bleiben im 
Eigentum vom Verkäufer. 

 

 

8. Mängelhaftung / Gewährleistung 

8.1 Der Kunde ist – sofern er Unternehmer im Sinne des Handelsgesetzbuches ist – verpflichtet, die 
gelieferte Ware auf offensichtliche Mängel, die einem durchschnittlichen Kunden ohne weiteres auffallen, zu 
untersuchen. Zu den offensichtlichen Mängeln zählen auch das Fehlen von zugehörigen Unterlagen sowie 
erhebliche, leicht sichtbare Beschädigungen der Ware. Ferner fallen Fälle darunter, in denen eine andere 
Sache oder eine zu geringe Menge geliefert wird. Solche offensichtlichen Mängel sind dem Verkäufer 
innerhalb von sieben Werktagen nach Lieferung schriftlich zu rügen. Maßgeblich für die Frist ist der Eingang 
der schriftlichen Mängelrüge beim Verkäufer. Mängel, die erst später offensichtlich werden, müssen dem 
Verkäufer innerhalb von drei Wochen nach dem Erkennen durch den Kunden gerügt werden. Bei Verletzung 
der Untersuchungs- und Rügepflicht gilt die Ware in Ansehung des betreffenden Mangels als genehmigt.  

8.2 Für Werbeaussagen oder Mängel in der Gebrauchsanweisung haftet der Verkäufer nur gegenüber 
Kunden, die Verbraucher sind.  

8.3 Geringfügige Fehler, die weder den Wert noch die Tauglichkeit oder die Verwendbarkeit des Werkes 
wesentlich beeinträchtigen, sind von der Gewährleistung ausgeschlossen.  

8.4 Der Kunde hat den Verkäufer eine angemessene Frist zur Nacherfüllung zu gewähren. Die Nacherfüllung 
kann nach der Wahl vom Verkäufer durch die Beseitigung des Mangels oder durch die Lieferung neuer Ware 
erfolgen. Während der Nacherfüllung ist die Herabsetzung des Kaufpreises oder der Rücktritt vom Vertrag 
durch den Kunden ausgeschlossen. Die Nachbesserung gilt mit dem zweiten vergeblichen Versuch als 
fehlgeschlagen. Ist die Nacherfüllung fehlgeschlagen, kann der Kunde nach seiner Wahl Herabsetzung des 
Kaufpreises (Minderung) verlangen oder den Rücktritt vom Vertrag erklären.  

8.5 Die zum Zwecke der Nacherfüllung erforderlichen Aufwendungen trägt der Kunde, soweit sie sich 
dadurch erhöhen, dass die Leistungen bzw. Lieferungen an einen anderen Ort als die Niederlassung des 
Kunden verbracht werden, es sei denn, die Verbringung entspricht ihrem bestimmungsgemäßen Gebrauch. 
Die Anwendung des § 478 BGB (Rückgriffsanspruch vom Verkäufer) bleibt unberührt. Unbeschadet 
weitergehender Ansprüche vom Verkäufer hat der Kunde im Falle einer unberechtigten Mängelrüge den 
Verkäufer die Aufwendungen zur Prüfung und – soweit verlangt – zur Beseitigung des Mangels zu ersetzen.  

8.6 Schadensersatzansprüche wegen Mangels kann der Kunde erst dann geltend machen, wenn die 
Nacherfüllung fehlgeschlagen ist. 

8.7 Mängelansprüche entstehen nicht bei natürlicher Abnutzung oder Schäden, die nach dem 
Gefahrübergang infolge fehlerhafter oder nachlässiger Behandlung, übermäßiger Beanspruchung, 
ungeeigneter Betriebsmittel oder die aufgrund besonderer äußerer Einflüsse entstehen, die nach dem Vertrag 
nicht vorausgesetzt sind. Werden vom Kunden oder von Dritten unsachgemäß Änderungen oder 
Instandsetzungsarbeiten vorgenommen, so bestehen für diese und die daraus entstehenden Folgen ebenfalls 
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keine Mängelansprüche, es sei denn der Kunde kann nachweisen, dass die gerügte Störung nicht durch 
diese Änderungen oder Instandsetzungsarbeiten verursacht worden sind. 

 

 

9. Haftung / Rücktritt 

9.1 Der Verkäufer haftet uneingeschränkt nach den gesetzlichen Bestimmungen für Schäden an Leben, 
Körper und Gesundheit, die auf einer fahrlässigen oder vorsätzlichen Pflichtverletzung vom Verkäufer, den 
gesetzlichen Vertretern oder den Erfüllungsgehilfen des Verkäufers beruhen, sowie für Schäden, die von der 
Haftung nach dem Produkthaftungsgesetz umfasst werden, sowie für alle Schäden, die auf vorsätzlichen 
oder grob fahrlässigen Vertragsverletzungen sowie Arglist vom Verkäufer, der gesetzlichen Vertreter oder der 
Erfüllungsgehilfen vom Verkäufer beruhen. Soweit der Verkäufer bezüglich der Ware oder Teile derselben 
eine Beschaffenheits- und / oder Haltbarkeitsgarantie abgegeben hat, haftet der Verkäufer auch im Rahmen 
dieser Garantie. Für Schäden, die auf dem Fehlen der garantierten Beschaffenheit oder Haltbarkeit beruhen, 
aber nicht unmittelbar an der Ware eintreten, haftet der Verkäufer allerdings nur dann, wenn das Risiko eines 
solchen Schadens ersichtlich von der Beschaffenheits- und Haltbarkeitsgarantie erfasst ist.  

Der Verkäufer haftet ferner bei der fahrlässigen Verletzung von Pflichten, deren Erfüllung die 
ordnungsgemäße Durchführung des Vertrages überhaupt erst ermöglicht, deren Verletzung die Erreichung 
des Vertragszwecks gefährdet und auf deren Einhaltung der Kunde regelmäßig vertraut. Das Gleiche gilt, 
wenn dem Kunden Ansprüche auf Schadensersatz statt der Leistung zustehen. Der Verkäufer haftet jedoch 
nur, soweit die Schäden in typischer Weise mit dem Vertrag verbunden und vorhersehbar sind.  

Eine weitergehende Haftung vom Verkäufer ist ohne Rücksicht auf die Rechtsnatur des geltend gemachten 
Anspruchs ausgeschlossen; dies gilt insbesondere auch für deliktische Ansprüche oder Ansprüche auf 
Ersatz vergeblicher Aufwendungen statt der Leistung.  

Soweit die Haftung vom Verkäufer ausgeschlossen oder beschränkt ist, gilt dies auch für die persönliche 
Haftung der Angestellten, Arbeitnehmer, Mitarbeiter, Vertreter und Erfüllungsgehilfen vom Verkäufer.  

9.2 Eine Haftung aus Verletzung von Pflichten aus dem Geräte- und Produktsicherheitsgesetz ist auf 
Produkte beschränkt, die nach dem 01.05.2004 in Verkehr gebracht wurden.  

Darüber hinaus bestehen Ansprüche auf Schadensersatz nur für solche Schäden, die durch vorsätzliche oder 
grob fahrlässige Verletzung der Pflichten verursacht wurden. Die Haftung ist – soweit zulässig – auf den Wert 
des Produktes beschränkt.  

9.3 Der Verkäufer haftet grundsätzlich nicht für Pflichtverletzungen, welche aus Werkleistungen resultieren, 
die gemäß der vom Kunden geprüften Zeichnungen, Druckvorlagen oder Muster, welche vom Kunden als 
Fertigungsunterlagen freigegeben wurden, erbracht wurden. Für die konstruktive Gestaltung und Richtigkeit 
der reproduzierten Vorlagen haftet der Verkäufer nicht.  

Der Verkäufer hat aber die Pflicht, den Kunden – soweit erkennbar – unverzüglich auf die Unmöglichkeit der 
technischen Umsetzung der Vorlagen hinzuweisen.  

9.4 Der Kunde kann im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen vom Vertrag nur zurücktreten, wenn der 
Verkäufer die Pflichtverletzung zu vertreten hat. Im Falle von Mängeln gelten statt des vorstehenden Satzes 
jedoch die gesetzlichen Voraussetzungen des Rücktritts. Der Kunde hat sich bei Pflichtverletzungen innerhalb 
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einer angemessenen Frist nach Aufforderung vom Verkäufer zu erklären, ob er wegen der Pflichtverletzung 
vom Vertrag zurücktritt oder auf die Leistung besteht. 

 

 

10. Verjährung 

10.1 Die Verjährungsfrist für Ansprüche und Rechte wegen Mängeln der Lieferung bzw. Leistung – gleich 
aus welchem Rechtsgrund – beträgt ein Jahr. Handelt es sich um den Verkauf gebrauchter Sachen werden 
Mängelansprüche ausgeschlossen. Die Regelungen in Satz 1 und 2 gelten jedoch nicht in den Fällen des § 
438 Abs. 1 Nr. 1 BGB (Rechtsmängel bei unbeweglichen Sachen), § 438 Abs. 1 Nr. 2 BGB (Bauwerke, 
Sachen für Bauwerke), § 479 Abs. 1 BGB (Rückgriffsanspruch vom Verkäufer) oder § 634 a Abs. 1 Nr. 2 
BGB (Bauwerke oder Werk, dessen Erfolg in der Erbringung von Planungs- oder Überwachungsleistungen 
hierfür besteht). Die im vorstehenden S. 3 ausgenommenen Fälle unterliegen einer Verjährungsfrist von drei 
Jahren.  

10.2 Die Verjährungsfristen nach Abs. 1 gelten auch für sämtliche Schadensersatzansprüche gegen den 
Verkäufer, die mit dem Mangel im Zusammenhang stehen – unabhängig von der Rechtsgrundlage des 
Anspruchs. Soweit Schadensersatzansprüche jeder Art gegen den Verkäufer bestehen, die mit einem Mangel 
nicht im Zusammenhang stehen, gilt für sie die Verjährungsfrist des Abs. 1 S. 1.  

10.3 Die Verjährungsfristen nach Abs. 1 und Abs. 2 gelten jedoch mit folgender Maßgabe:  

a) Die Verjährungsfristen gelten generell nicht im Falle des Vorsatzes oder bei arglistigem Verschweigen 
eines Mangels oder soweit der Verkäufer eine Garantie für die Beschaffenheit des Liefergegenstandes 
übernommen hat.  

b) Die Verjährungsfristen gelten für Schadensersatzansprüche zudem nicht bei einer grob fahrlässigen 
Pflichtverletzung, im Falle – nicht in der Lieferung einer mangelhaften Sache bzw. der Erbringung einer 
mangelhaften Werkleistung bestehender – schuldhafter Verletzung wesentlicher Vertragspflichten, in den 
Fällen einer schuldhaft verursachten Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit oder bei 
Ansprüchen nach dem Produkthaftungsgesetz. Die Verjährungsfristen für Schadensersatzansprüche gelten 
auch für den Ersatz vergeblicher Aufwendungen.  

10.4 Die Verjährungsfrist beginnt bei allen Ansprüchen mit der Ablieferung, bei Werkleistungen mit der 
Abnahme.  

10.5 Soweit nicht ausdrücklich anderes bestimmt ist, bleiben die gesetzlichen Bestimmungen über den 
Verjährungsbeginn, die Ablaufhemmung, die Hemmung und den Neubeginn von Fristen unberührt.  

10.6 Eine Änderung der Beweislast zum Nachteil des Kunden ist mit den vorstehenden Regelungen nicht 
verbunden. 

 

 

11. Zurückbehaltung, Abtretung 

11.1 Zurückbehaltungs- und Leistungsverweigerungsrechte des Kunden sind ausgeschlossen, es sei denn, 
der Verkäufer bestreitet die zugrunde liegenden Gegenansprüche nicht oder diese sind rechtskräftig 
festgestellt. 
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11.2 Eine Abtretung von Ansprüchen aus dem mit dem Kunden geschlossenen Vertrag durch den Kunden, 
insbesondere eine Abtretung etwaiger Mängelansprüche des Kunden, ist ausgeschlossen. 

 

 

12. Schutzrechte 

12.1 Der Kunde ist verpflichtet, dem Verkäufer unverzüglich über Ansprüche aus Schutzrechten, die Dritte 
gegen ihn erheben, zu unterrichten und bei der Behandlung dieser Ansprüche und der Verfolgung seiner 
Rechte im Einvernehmen mit dem Verkäufer vorzugehen. Wird eine dieser Verpflichtungen nicht erfüllt, so 
kann der Kunde keine Ansprüche gegen den Verkäufer auf Grund einer Inanspruchnahme wegen Verletzung 
von Schutzrechten geltend machen.  

12.2 Bei der Erbringung von Werkleistungen nach Vorgabe des Kunden ist die Haftung für die Verletzung von 
Schutzrechten Dritter ausgeschlossen. Eine Prüfungspflicht seitens des Verkäufers besteht im Hinblick auf 
Schutzrechte Dritter nicht. Der Kunde stellt den Verkäufer in diesem Fall von Ansprüchen Dritter frei.  

12.3 Nimmt der Kunde Veränderungen an dem Liefergegenstand, den Ein- oder Anbau von 
Zusatzeinrichtungen oder die Verbindung des Liefergegenstandes mit anderen Geräten oder Vorrichtungen 
vor, und werden dadurch Schutzrechte Dritter verletzt, entfällt die Haftung vom Verkäufer. 

 

 

13. Besondere Bedingungen für die Verarbeitung von Waren nach bestimmten Vorgaben des Kunden 

13.1 Schuldet der Verkäufer nach dem Inhalt des Vertrages neben der Warenlieferung auch die Verarbeitung 
der Ware nach bestimmten Vorgaben des Kunden, hat der Kunde dem Verkäufer alle für die Verarbeitung 
erforderlichen Inhalte wie Texte, Bilder oder Grafiken in den vom Verkäufer vorgegebenen Dateiformaten, 
Formatierungen, Bild- und Dateigrößen zur Verfügung zu stellen und ihm die hierfür erforderlichen 
Nutzungsrechte einzuräumen. Für die Beschaffung und den Rechteerwerb an diesen Inhalten ist allein der 
Kunde verantwortlich. Der Kunde erklärt und übernimmt die Verantwortung dafür, dass er das Recht besitzt, 
die dem Verkäufer überlassenen Inhalte zu nutzen. Er trägt insbesondere dafür Sorge, dass hierdurch keine 
Rechte Dritter verletzt werden, insbesondere Urheber-, Marken- und Persönlichkeitsrechte. 

13.2 Der Kunde stellt den Verkäufer von Ansprüchen Dritter frei, die diese im Zusammenhang mit einer 
Verletzung ihrer Rechte durch die vertragsgemäße Nutzung der Inhalte des Kunden durch den Verkäufer 
diesem gegenüber geltend machen können. Der Kunde übernimmt hierbei auch die notwendigen Kosten der 
Rechtsverteidigung einschließlich aller Gerichts- und Anwaltskosten in gesetzlicher Höhe. Dies gilt nicht, 
wenn die Rechtsverletzung vom Kunden nicht zu vertreten ist. Der Kunde ist verpflichtet, dem Verkäufer im 
Falle einer Inanspruchnahme durch Dritte unverzüglich, wahrheitsgemäß und vollständig alle Informationen 
zur Verfügung zu stellen, die für die Prüfung der Ansprüche und eine Verteidigung erforderlich sind. 

13.3 Der Verkäufer behält sich vor, Verarbeitungsaufträge abzulehnen, wenn die vom Kunden hierfür 
überlassenen Inhalte gegen gesetzliche oder behördliche Verbote oder gegen die guten Sitten verstoßen. 
Dies gilt insbesondere bei Überlassung verfassungsfeindlicher, rassistischer, fremdenfeindlicher, 
diskriminierender, beleidigender, Jugend gefährdender und/oder Gewalt verherrlichender Inhalte. 
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14. Besondere Bedingungen für Montage-/Einbauleistungen 

Schuldet der Verkäufer nach dem Inhalt des Vertrages neben der Warenlieferung auch die Montage bzw. den 
Einbau der Ware beim Kunden sowie ggf. entsprechende Vorbereitungsmaßnahmen (z. B. Aufmaß), so gilt 
hierfür Folgendes: 

14.1 Der Verkäufer erbringt seine Leistungen nach seiner Wahl in eigener Person oder durch qualifiziertes, 
von ihm ausgewähltes Personal. Dabei kann sich der Verkäufer auch der Leistungen Dritter 
(Subunternehmer) bedienen, die in seinem Auftrag tätig werden. Sofern sich aus der Leistungsbeschreibung 
des Verkäufers nichts anderes ergibt, hat der Kunde keinen Anspruch auf Auswahl einer bestimmten Person 
zur Durchführung der gewünschten Dienstleistung. 

14.2 Der Kunde hat dem Verkäufer die für die Erbringung der geschuldeten Dienstleistung erforderlichen 
Informationen vollständig und wahrheitsgemäß zur Verfügung zu stellen, sofern deren Beschaffung nach 
dem Inhalt des Vertrages nicht in den Pflichtenkreis des Verkäufers fällt. 

14.3 Der Verkäufer wird sich nach Vertragsschluss mit dem Kunden in Verbindung setzen, um mit diesem 
einen Termin für die geschuldete Leistung zu vereinbaren. Der Kunde trägt dafür Sorge, dass der Verkäufer 
bzw. das von diesem beauftragte Personal zum vereinbarten Termin Zugang zu den betreffenden 
Einrichtungen des Kunden hat. 

14.4 Die Gefahr des zufälligen Untergangs und der zufälligen Verschlechterung der verkauften Ware geht erst 
mit der Beendigung der Montagearbeiten und der Übergabe an den Kunden auf den Kunden über. 

 

 

15. Anwendbares Recht, Gerichtsstand, Vertragssprache 

15.1 Für sämtliche Rechtsbeziehungen der Parteien gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland unter 
Ausschluss der Gesetze über den internationalen Kauf beweglicher Waren. 

15.2 Handelt der Kunde als Kaufmann, juristische Person des öffentlichen Rechts oder öffentlich-rechtliches 
Sondervermögen mit Sitz im Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland, ist ausschließlicher 
Gerichtsstand für alle Streitigkeiten aus diesem Vertrag der Geschäftssitz des Verkäufers. Hat der Kunde 
seinen Sitz außerhalb des Hoheitsgebiets der Bundesrepublik Deutschland, so ist der Geschäftssitz des 
Verkäufers ausschließlicher Gerichtsstand für alle Streitigkeiten aus diesem Vertrag, wenn der Vertrag oder 
Ansprüche aus dem Vertrag der beruflichen oder gewerblichen Tätigkeit des Kunden zugerechnet werden 
können. Der Verkäufer ist in den vorstehenden Fällen jedoch in jedem Fall berechtigt, das Gericht am Sitz des 
Kunden anzurufen. 

15.3 Sämtliche Erklärungen, welche die Wirksamkeit des Vertragsverhältnisses berühren, bedürfen der 
Schriftform. Eine Änderung des Schriftformerfordernisses bedarf ebenfalls der Schriftform. 

15.4 Die Vertragssprache ist Deutsch. 
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